[image: ]Vereinbarung zur Fahrzeugüberlassung
von Pool- und Hausbesuchsfahrzeugen
1. Berufliche Nutzung/Fahrberechtigung
Die Überprüfung der Fahrerlaubnis erfolgt mindestens zweimal jährlich und in einem Abstand von maximal 6 Monaten durch Einsichtnahme in den Original-Führerschein vor Fahrzeugüberlassung. Dabei bestätigen der Fahrer und die Kontrollverantwortliche Person durch Unterschrift die Richtigkeit und Gültigkeit. Falls der Führerschein zum Zeitpunkt der Prüfung nicht im Original vorliegt, besteht keine Berechtigung dem Fahrer das Fahrzeug zur Nutzung zu überlassen.
Die Benutzung des Fahrzeugs ist untersagt, wenn der Fahrer nicht mit Sicherheit ausschließen kann, dass die Fahrtüchtigkeit, z.B. durch den vorherigen Genuss von Alkohol oder durch Medikamenteneinnahme, beeinträchtigt sein könnte. Der Fahrer hat jederzeit die Regeln der Straßenverkehrsordnung einzuhalten.
Geldstrafen, die bei Benutzung des Fahrzeugs wegen Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verhängt werden, trägt der Mitarbeiter. Soweit NOVOTERGUM – etwa bei Parkverstößen – als Halter zur Haftung herangezogen wird, ist das Unternehmen berechtigt, die entstandenen Kosten dem Mitarbeiter zu belasten oder vom Gehalt einzubehalten.

2. Sorgfaltspflicht des Fahrers
· Das Mitführen der Zulassungsberechtigung (Teil 1).
· Sofortige Mitteilung über Fahrzeugdefekte und Wartungsinformationen an die Verwaltung.
· Die sachgemäße und schonende Behandlung des Fahrzeuges sowie die Reinigung bei Verschmutzung.
· Die Mitnahme von Müll und privaten Unterlagen/Gegenständen bei Fahrzeugabgabe.
· Die Gewährleistung, dass alle Insassen des Fahrzeuges die Sicherheitsgurte während der Fahrt ordnungsgemäß anlegen.
· Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den Regeln der Straßenverkehrsordnung zu Gewährleistung, dass alle Fahrzeuginsassen im Fall eines Unfalls oder eines technischen Defektes beim Verlassen des Fahrzeugs eine Warnweste tragen.
· Das Mitführen eines Verbandkastens (Füllung gemäß DIN 13164).

Sollte das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes nicht betriebsbereit sein, ist das Fahrzeug in die nächste Vertragswerkstatt abzuschleppen. Dies ist durch die Verwaltung zu veranlassen.
Bei Schäden, die infolge vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens entstanden sind, ist der Berechtigte zum Schadenersatz in vollem Umfang verpflichtet. (z.B. Motorschaden aufgrund ungenügenden Ölstandes etc.).
Das Rauchen ist in allen Fahrzeugen untersagt. Bei Nichtbeachtung ist NOVOTERGUM berechtigt, die entstehenden Reinigungskosten dem Mitarbeiter in voller Höhe weiter zu belasten.


3. Verhalten bei Einbrüchen und Diebstählen
a) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, Entwendungen, Beschädigungen oder den Verlust des Fahrzeuges unverzüglich nach Entdeckung der Polizei und der NT-Verwaltung zu melden.
b) Das Veranlassen der Reparatur (auch teilweise) bzw. eine Ersatzbeschaffung der gestohlenen Gegenstände ist grundsätzlich erst nach Vorliegen der Kostenzusage der Versicherung gestattet. Eine entsprechende Information erhält der Fahrer über die Verwaltung.

4. Abwicklung von Unfallschäden  
a) Es ist immer die Polizei zur Protokollierung des Schadensfalles hinzuzuziehen.  Ein Schuldanerkenntnis darf zu keiner Zeit abgegeben werden.
b) Nach der Abwicklung vor Ort hat der Mitarbeiter sich unverzüglich telefonisch bei der NT-Verwaltung zu melden, welche den Unfall direkt bei der Versicherung meldet.
c) eine Reparatur – oder das Anmieten eines eventuell notwendigen Ersatzwagens – wird erst nach entsprechender Freigabe durch die Verwaltung in Auftrag geben. 
Der Mitarbeiter haftet für alle Schäden, die wegen seines Verhaltens durch die Versicherung nicht gedeckt sind (z.B. Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis etc.).

5. Versicherungen / Haftung des Mitarbeiters
Für die Fahrzeuge besteht sowohl eine Haftpflichtversicherung (unbegrenzt) als auch eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von € 300,00. In der Teilkaskoversicherung gilt ein Selbstbehalt von € 150,00 je Schadenfall. Der Mitarbeiter haftet für alle vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Beschädigungen am Fahrzeug in voller Schadenshöhe.  Die Geschäftsführung behält sich vor, die Selbstbeteiligung in voller Höhe auf den Fahrer umzulegen.

6. Tankkarte (sofern vorhanden)
Der Mitarbeiter erhält die an das Fahrzeug gebundene Tankkarte, mit der er bargeldlos an den betreffenden Tankstellen (sind auf der Tankkarte genannt) folgende Leistungen abrechnen kann:
· Kraftstoff (Diesel bzw. Benzin) 
· Fahrzeugpflege bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von € 20,00/Monat
· KFZ-Zubehör (z.B. Scheibenwischer, Lampen etc.)

Der Zahlungsvorgang erfolgt durch die Eingabe der PIN-Nummer und dem aktuellen Kilometerstand am Abrechnungsterminal der Tankstelle.
Bei Verlust der Tankkarte ist umgehend die Verwaltung zu informieren.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Inhalte dieser Vereinbarung verstanden habe und die entsprechenden Anweisungen jederzeit umsetzen werde.
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